
Jeder 2. Steuerbescheid ist …
… nicht richtig. Daher werden alle eingehenden Steuer-
bescheide von uns eingehend geprüft und – falls 
dies erforderlich ist – , legen wir geeignete Rechtsmit-
tel ein, damit auch Sie zu Ihrem Recht kommen oder 
wir erläutern Ihnen, warum das Finanzamt von Ihrer 
eingereichten Steuererklärung zu Recht abgewichen ist.

Mo – Fr	 8.30 – 12.30 Uhr
Mo, Mi und Do	 13.30 – 16.30 Uhr
Di	 13.30 – 18.00 Uhr

Um Terminvereinbarung wird gebeten. 

Unsere Beratungsstelle ist gut zu erreichen, ob zu Fuß, mit 
dem Fahrrad, dem Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr. 

Parkplätze finden sich unmittelbar hinter dem Haus und 
unsere Erdgeschosslage ermöglicht auch Personen, die
auf Gehilfen oder Rollstuhl angewiesen sind, einen 
einfachen Zugang zu unseren Räumen.

Besuchen Sie uns auch im Netz
www.lsthv-essen.de

•	 Alle Leistungen sind mit Ihrem jährlichen 
	 Mitgliedsbeitrag abgegolten.

•	 Wir erstellen Ihre jährliche Lohn- bzw. 
	 Einkommensteuererklärung nebst aller erforderlichen 
	 Anlagen und Anträge

•	 und beraten Sie ganzjährig:

–	 Steuerspar-Möglichkeiten im Rahmen der 
	 Einkommensteuererklärung,
–	 Anträge zur Freistellung oder Anrechnung von 
	 Körperschaft- bzw. Kapitalertragsteuern und 
	 Solidaritätszuschlag,
–	 Anträge auf Nichtveranlagung oder vollständige 
	 Freistellung von der Steuererklärungspflicht,
–	 steuerliche Fördermöglichkeiten der 
	 zusätzlichen privaten Altersvorsorge, Riester-, 
	 Rürup-Rente, Eigenheim-Rentengesetz (Wohn-
	 Riester), Arbeitnehmer-Sparzulage, 
	 Wohnungsbauprämie oder Altersvorsorgezulage,
–	 Wahl der günstigsten Steuerklasse, auch 
	 Faktorverfahren,
–	 Eintragung von Freibeträgen oder sonstigen 
	 Angaben auf der Lohnsteuerkarte,
–	 Anrechnung von Kindergeld bzw. 
	 Kinderfreibeträgen (Familienleistungsausgleich),
–	 Ermittlung der korrekten Vorauszahlungsbeträge,
–	 Arbeitgeberleistungen bei haushaltsnahen 
	 Beschäftigungsverhältnissen,
–	 Kinderbetreuungskosten, haushaltsnahe 
	 Dienstleistungen und vieles mehr…

Wir sind für Sie da. Unser AngebotLeistungen

Lohnsteuerhilfeverein
Essen-Rüttenscheid e.V.

Fridtjof-Nansen-Str. 6
45131 Essen-Rüttenscheid

Tel. 0201 / 45139866
Fax. 0201 / 45139867
email: info@lsthv-essen.de

•	 Individuelle und persönliche Beratung

•	 Offene, klare und freundliche 
	 Kommunikation

•	 Verständliche Erläuterung 
	 steuerrechtlich komplexer Sachverhalte 

•	 Ausschließlicher Einsatz von 
	 fachqualifiziertem Personal

• 	 Aktualität der Beratung durch 
	 stete Weiterbildung

•	 Regelmäßiger Informationsdienst 
	 durch elektronische Rundbriefe

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Tel. 0201 / 45139866
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Mitgliedschaft Mitgliedsbeitrag Auf einen blick

Im Rahmen einer Mitgliedschaft unterstützen wir Sie in allen lohn- bzw. 
einkommensteuerrechtlichen Angelegenheiten nach Maßgabe der §§ 4 
Nr. 11, 13 Abs. 1 StBerG.

Die überwiegende Mehrzahl aller Steuerpflichtigen darf von uns 
betreut werden. Sie alle sind uns herzlich willkommen:

•	 Arbeiter, Angestellte und Beamte

•	 Rentner und Pensionäre

•	 Aushilfen, Schüler, Studenten und Praktikanten

•	 Kapitalanleger und Vermieter¹

•	 Anteilseigner eines Immobilien verwaltenden Fonds²

•	 Personen mit Anspruch auf Unterhaltsleistungen³

Auch wenn Sie im laufenden Jahr arbeitslos werden, macht eine 
Mitgliedschaft für Sie Sinn, denn Sie erhalten in der Regel die vom 
früheren Arbeitgeber zu viel einbehaltene Lohnsteuer zurück.

Vor jeder Mitgliederaufnahme prüfen wir, ob die Mitgliedschaft für Sie 
möglich und sinnvoll ist.

Während der Mitgliedschaft weisen wir Sie unaufgefordert darauf hin, 
wann sich die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft empfiehlt.

Insbesondere nach Beendigung Ihres 
aktiven Arbeitslebens überprüfen wir Ihre 
persönliche Veranlagungspflicht, denn
nicht jeder bezieht auch im Alter ein 
Einkommen, das zur Festsetzung von 
Steuern führt.

Die Betreuung durch einen Lohnsteuerhilfeverein ist ausgeschlossen, 
wenn Sie

•	 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

•	 Einkünfte aus Gewerbebetrieb

•	 Einkünfte aus selbständiger Arbeit erzielen oder

•	 umsatzsteuerpflichtige Umsätze 

erzielen; es sei denn, die den Einkünften zugrunde liegenden 
Einnahmen sind nach § 3 Nr. 12, 26 oder 26a EStG in voller Höhe 
steuerfrei.

Diese Rückausnahme kommt 
Personen zu Gute, die eine 
nebenberufliche Tätigkeiten 
zum Wohle der Allgemeinheit 
ausüben und hierfür eine 
Aufwandsentschädigung er-
halten, z.B. Abgeordnete4, 
Übungsleiter5, Ausbilder5, 
Erzieher5, Betreuer5, Künstler5, 
Pfleger5 oder im Ehrenamt6 
tätige Personen.

Mehr Informationen:
www.lsthv-essen.de

Darüber hinaus können wir für Sie tätig werden, wenn Sie Einnahmen 
z.B. aus Kapitalvermögen oder Vermietung  und Verpachtung erzielen, 
die insgesamt die Höhe von 13.000 Euro, im Falle der 
Zusammenveranlagung von 26.000 Euro, nicht übersteigen und im 
Veranlagungsverfahren zu erklären sind oder auf Grund eines Antrags 
des Steuerpflichtigen erklärt werden.

Der Mitgliedsbeitrag wird als sozial gestaffelter Jahresbeitrag erhoben. 
Dabei dient Ihr Einkommen als Bemessungsgrundlage für den 
jeweiligen Beitrag.

Die Mitgliedsbeiträge verstehen sich einschließlich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer von zur Zeit 19%.

Die gültige Beitragsordnung können Sie auf unserer Webseite im 
Internet unter www.lsthv-essen.de einsehen.

Unser Verein ist Mitglied im Bundesverband der 
Lohnsteuerhilfevereine, der die Interessen aller angeschlossenen 
Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber vertritt.

¹ Sofern die Einnahmen hieraus insgesamt eine Höhe von 13.000 Euro, im Falle
der Zusammenveranlagung von 26.000 Euro, nicht übersteigen.

² Sofern nur ein Antrag auf Erklärung dieser Einkünfte zu stellen ist.
³ Wenn diese die so genannte „Anlage U“ unterschrieben haben.

4 Aufwandsentschädigung wird durch Bundes- oder Landesgesetze bestimmt
5 Steuerfrei bis zu 2.100 Euro
6 Steuerfrei bis zu 500 Euro

•	 Professionelle Hilfe bei der Erstellung 
	 Ihrer Lohn- bzw. Einkommensteuer-
	 erklärung nebst Anlagen

•	 Unbürokratischen Unterstützung bei 
	 vielen Anträgen

•	 Ganzjährige Beratung in allen 
	 lohnsteuerrechtlichen Fragen 

•	 Überprüfung aller eingehenden 
	 Bescheide

• 	 Kommunikation mit Ämtern und 
	 Behörden

•	 Vertretung Ihrer Interessen vor den 
	 Finanzbehörden und Finanzgerichten

Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf!

Tel. 0201 / 45139866

Bemessungsgrundlage in € Beitrag in €
1 > 100.001,00 350,00
2 75.001,00 bis 100.000,00 300,00
3 60.001,00 bis 75.000,00 250,00
4 50.001,00 bis 60.000,00 200,00
5 40.001,00 bis 50.000,00 175,00
6 30.001,00 bis 40.000,00 150,00
7 20.001,00 bis 30.000,00 125,00
8 15.001,00 bis 20.000,00 100,00
9 10.001,00 bis 15.000,00 75,00

10 < 10.000,00 50,00

* Aufnahmegebühr einmalig 25,00

Lohnsteuerhilfeverein
Essen-Rüttenscheid e.V.

Fridtjof-Nansen-Str. 6
45131 Essen-Rüttenscheid

Tel. 0201 / 45139866
Fax. 0201 / 45139867
email: info@lsthv-essen.de


